
.," u- der Beilagen zu· den stenographtscnen Protokollen des NatlonaIrafs 
XII. Ges~tzgebungsperiode 

Republik Osterreich 
DER BUNDESKANZLER 

Zlo 20. 55L~-PrM/71 

Parlful.1e:ntarische Anfrage Nr 357/J 
an den Blmdeskanzler, betreffend 
Bericht der Bundesregierung über 
eLLe 'Vergabe von Subventionen im 
Jahre '1969 

An den 

Präsidenten des Nationalrates 
DiploTngo Karl WALDBRUNNER 

Wie n 

- J1j;} IA.S. 
:zu :J5r/J. 2 Februar 1971 
P" Q(:(!:h 1~7°1 r~t:>. 2m .. _ .•. ~~I.J._~'JJ~ .~ 

Dü~ Abgeordneten zum Nationalrat Y..ERN; Dr.. HA I DER , BRUNNER, 

und Genossen haben am 180 Dezember 1970 unter der Nr o 35'7/J 
t:m mich eine Anfrage gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

IIDi.e Bundesregierung hat dem Nationalrat einen Beri.cht über 
die Vergabe von Subventionen im Jahre 1969vorgeleg-ti. (1II­
')'7 d B ) Co; .. 0 

Dieser Bericht enthält - obne erläuternden Text - ledigl.ich 
entsprechend den Ansätzen im Budget nach Ministerien geg~ifJ'­
dert, eine Aufstellung der im Jahre 1969 vergebenen 'Subven-
tionen i

• 

Auf einem beigefügten losen Blatt wird eine Gesamtübersicht 
gegebeno 

Da mangels einer Erläuterung in dem Bericht selbst kein Auf­

schluß über den zugrunde gelegten Subventionsbegriff sowie 

über die Gt'lmdsätze, nach denen dieser Bericht erstellt wurd.e, 
gegeben wird, richten die unterzeichneten Abgeordneten an die 
BUlldesregierung nachstehende 

Anfr'age: 

1) Von welchem Subventionsbegriff ist die BUIldesregierung bei 

Erstellung ihres Berichtes ausgegangen? 

2) Hat die Bundesregierung den Bericht nach dem finanztechni­
schen Förderungsbegriff der Erläuterune;en zum Bundesfinanz­
gesetz erstellt? 
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3) Wenn ja: h~ 

a) Warum sind in dem vorliegenden Bericht die Förderungs­
ausgaben auf Grund gesetzlicher Verpflichtungen und in 
Form VOll Zuschüssen nicht; vollständig und daher anschei-· 
Ilend willkürlich aufgez.ähl t? 

Es .fehlen z"B .. bei den J!'örderungsausgaben auf Grund ge­

setzlicher Verpfli.chtungen (Unterteilung 4) folgende 

Ausgaben: 
Ansatz 1/15304 Aufwand nach dem Krankenanstaltengesetz 

159.999~999 Schilling 
Ansatz 1/6410l~ Beit:cäge zum Arüeihendienst der Wohnbau-­

fonds, Zinsen" 0 .... 11,511.400 Schilling 
Ansatz; 1/61+11L~ Beiträge zum Anleihendie:nst d.es Wohnba.u·~ 

fonds, Tilgung Ci .. ~ .. 67,550 .. 000 Schilling .. 

Bei den Förderungsausgaben in li'orm von Zuschüssen (Jü'mes­

senskredite) (Unterteilung 6) fehlen unter 811derem: 

Ansatz 1/15516 Produktj.ve Arbei tslosenfiirsorge 62, 098.A-8.5· 

Schilling 

Ansatz 1/15406 Schülerausspeisung 1,9'77 • .413 Schilling 
Ansat;~:. '1/15526 Berufsbildend.e und Schul\.Ulgsmaßnab.m.e:o. • 

24~461~687 Schilling 
Ansatz "1/15536 Sonstige Maßnahmen zur Förderung der Arbeit~1~' 

aufnahme L~~20'7018.l+ Sehilling 
.Ansatz 1/30206 tTustizbehörden in den "Ländern, Förderul1gs­

au~"gaben 69 .. 975 Schilling und ei.nige mehr •. 

b) VJarUlll vvurden unter den Förderungsausc;aben. E:lltgegem den 

Erläuternden Bemerkungen zum Bundesfinanzgeßetz die Dar·~ 

lehen (Ermessenskredite), Unt(~rteilu.ng 5, nicht berück­

sichtigt? 

c} Halten Sie die in den Erläuternden Bemerkungen zum Bundes­

finanzgesetz gegebenen Definitionen der einzelnen Gruppen 
yon E'örderungsausgaben überhaupt für al1.sreicb.end, um dar­

au.f einen Subventionsl)ericht aufzubauen? Klas.sifiziere:n 

Sie di(;,> ZuwendulJ.gen a.n Bundesbahn und Bundesthe.ater U8W. 

nicht al::; Subventionen? 

" 
343/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 5

www.parlament.gv.at



- 3-

4) Wenn nein: Nach welchen Grundsätzen hat die .-Bundesregierung 

den Bericht sonst erstellt? 

5) Soll durch diesen Bericht zum Ausdruck gebracht werden, daß 

schön aus der bloßen Tatsache der Verrechnung einer Förderungs-

8.u.sgabe bei einern besti.mmten Ministerium auf den Echtbegünstig­

ten geschlossen werden kann, daß zGB. die beim Bundesministerium 

für Land- und Forstwirtschaft verrechneten 4,302.048.956 Schil­
ling allein den Bauern zugute gekommen sind? (Wie zoB o d;ie Mit­
tel für die Wildbach-.LawinenverbauuTlg, Gewässerregulierung , 

die Mittel für die Preisausgleiche, die grünen Plan-Mittel soweit 

sie für den Güterwegebauverwendet werden.) 

6) Wenn nein: Was wird die Bundesregierung unternehmen, um zu ver­

meiden, daß ein solch verzerrter Eindruck (wie z.B .. durch einen 
Bericht l.."'1 einer Tage'szeitung vom 28010.19'70, die auf Seite 2 

unter (ter Überschrift IINur Agrarier ließen Federn" schrieb: 

"Insgesamt wurde 1969 über das Budget 5,2 Mrd .. S hiefür (gemeint 

als Subventionen) ausgeschüttet. 'Größter Kunde' die Landwirt­
schaft mit rund 4,3 Vlrdo S 11 infolge des Fehlens von Erläuternden 
Bemerkungen in der Öffentlichkeit entsteht?t: 

. -:' 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Prage 1 

In den Subventionsbericht wurden Geldzuwendlmgen an Dritte ohne 

unmittelbare Gegenleistung sowie ohne Rückzahlungsverpflichtung 

bei ordnungsgemäßer Verwendung der Subvention aufgenommeno . 

Zu Frage 2 : 
Dem "finanztechnischen Förder1mgsbegriff der Erläuterilllgen Z1l.lJl Bun­

desfinanzgesetz ll wurde nur insofern gefolgt, als es sich um Zu­
schüsse an Dritte zur Erfüllunß wirtschaftlicher, kultureller, so­
zialer lmd sportlicher Aufgaben handelt o 

zu- a) : 

Laut Hundschreiben des Bundesministeriums für F'inanzen an die Res­

sortsvom 806.1970, Zlo 1060932-1/70, waren die Ausgaben der An­
sätze Förderungsausgaben/Gesetzliche Verpflichtllilgen in die Sub­

ven.tionsübersicht einzubeziehen. Das Bundesministerium für soziale 

Verwaltung hat die Aufnahme der Aufwendungen nach dem Krankenan-
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staltengesetz sowie verschiedener 1iörd~rungsermessensausgaben'ab­

gelehnt, da nach seine'm:D'afürhal teI1. in diesen Fällen kein echter 

Subventionstatbestand gegeben sei. 

Beim .Ansatz, '1/30206 wurden die Ausgaben von 69.975 S vom Bundes­

mini.steriumfür Justiz irrtümlicherweise nicht nachgewiesen, da 

d.a;::: Bundesministerium für Justiz der Meinung war, daß Ausgaben 

nac;h Maßgabe 'zweckgebundener Einnahmen nicht Gegenstand des Sub." 

ventionsberichtes sein sollen • 

. Die vom Bund gewährten Darlehen vrurden in den Subventionsbericht 

hicht einbezogen, da die Bundesregierung nur einen Bericht über 

Geld:?uwendungen ohne Rückz,ahlungsverpflichtung, also im Sinne der' 

Begriff'sauslegu...'1.g für "Subventionim engeren Sinn", vorlegen. 

\/1011 te <. 

Die Erläuternden Bemerkungen zum Bundesfinanzgesetz zeigen auf~ 

u,Il.terwelchen Voraussetzungen Geldausgaben des Bundes bei den 

finanzgesetzlichen Ansätzen "Förderungsausgaben H zu veranschlagen 

sind" Da. die iJberlegungen der Bundesregierung f'lir die Erstellung 

des Subventionsberichtes nicht mit diesen "Voraussetzu .. "1gen" über­

ein.stimmten, wurde bevlUßt der Subventionsbericht nicht mit den AUS7 

gaben aller Ansätze ".B'örderungsausgabe:n" iden-bifiziert .. Im. übrigen 

konnten die die Einnall.L'llen eines Bundesbetriebes übersteigenden 

Ausgaben des gleichen Bundesbetriebes nicht in den gegenständ1ichen 

Subventions bericht aufgenommen werden, da die Österreichischen 

Bunde sbahnen und die Bunde stheater ma.Ylgels RechtE3persönlichkei t 

nieht als flDritter" im Sinne der Subventionsdefinitioll angesehen 

werden konrlten .. SolltE? vom Standpunkt der österreichischen Volks­

wirtschaft die Subventionsfrage gestellt werden, drum müßten alle 

Bereiche überprüft werden, in denen Leistungen oder Güter zu nicht 

kostendeckenden Preisen abgegeben werden. Im übrigen wird die B1.ill­

desregier1L'1g jede Verbesserung der Erläuternden Bemerktmgen ztun 

Bunde sfi:nanzgesetz",. hinsichtlich der Definitionen der Förderungs­

au~:gHben seitens des Nationalrates da.nkbar z,ur Kenntnis nehmen 

lLYld berücksichtigen. 
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De:r~Be:J;icht wurde nach den im Punkt 1. bered ts aufgezeigten' Grund­

sätzen erstellt. 

Zu. li'rap-;e 5 ,: 

])er Bericht sollte nur aufzeigen, welcheh Einzelp~rsonen,Unter-

nehmungen Und sonstigen Institutionen aus Bundesmitteln Geldzu­

wendungen zugekommen sind. Eine aussagefähige Studie über die, 

13evölkerungsschichten, die letzten Endes durch die Subventions- ' 

gevJährungen begünstigt wurden, ist derzeit nicht mit den vorhan-

denen Daten erstellbaro ' 

Zu FraGe 6 : 

"Aueh die Beigabe von entsprechenden Erläuternden Bemerkungen zum· 

Subv.entionsberichtüber die,iEchtbegünstigten" hätte nicht ver­

hilidern können, daß in der Presse.der Subventionsbericht in der 

aufgezeigten Art mißbräuchlich interpretiert worden Vlä]~e 0 . 

Die BundesregiertL''lg ist bereit ,einen Auftrag für eine Studie dem 

,I.nstitut für,Wirtschaftsforschung oder einer anderen geeigneten 

Institution zu erteilen; durch die die EchtbegÜY!.stigten yon Bun­

dessubventionen festgestell t",'erden. Sie wird jedenfalls im näch­

sten SU~Dventionsbericht alle AnregUllgen berücksichtigen, die ihr 

im Zuge der Verhandlungen über diesen Bericht zuko::mnan o 

;, 
, , 
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